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Hauptverhandlung wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen  

am 06.02.2018 
 

Die Hauptverhandlung wird fortgesetzt am Dienstag, 6. Februar 2018 um 09:00 Uhr im 
Saal 100 des Amtsgerichts Bremerhaven. 
 
Interessierte Journalisten werden gebeten, sich am 06.02.2018 um 08:30 Uhr vor 

dem Haupteingang des Amtsgerichts Bremerhaven einzufinden. Ich werde vor Ort 

sein und sie in die Einzelheiten des Verfahrens einweisen. Insbesondere Fernseh-

teams und Fotografen werden darauf hingewiesen, dass Foto- und Filmaufnah-

men ohne meine vorherige Erlaubnis nicht zulässig sind. Ich werde Ihnen Gele-

genheit nach einer kurzen Einweisung geben, entsprechende Aufnahmen anzufer-

tigen. Den Fernsehteams stehe ich vor Ort für O-Töne zur Verfügung.  

 
 
aus der PM 02/2018: 
 
„Anklagevorwurf: Gemeinschaftliche Misshandlung von Schutzbefohlenen u.a. 
 
Die Staatsanwaltschaft wirft den 30 und 27 Jahre alten Angeklagten vor, ihren vierjährigen ge-
meinsamen leiblichen Sohn im Juli 2014 aufgrund einer gemeinsamen Abrede sowie im be-
wussten und gewollten Zusammenwirken in ihrer Wohnung in der Weserstraße in Bremerhaven 
zunächst entkleidet und sodann seinen Hinterkopf und Rücken mit Wasser übergossen zu ha-
ben, das sie zuvor in einem Wasserkocher erhitzt haben sollen. Hierbei soll es den Angeklagten 
bewusst gewesen sein, dass es vom Zufall abhängen würde, ob ihr Sohn diese Behandlung 
überleben würde. Durch das Übergießen mit dem erhitzten Wasser soll der Sohn der Angeklag-
ten Verbrühungen II. Grades am Rücken, am Hinterkopf, an beiden Händen und der linken Fuß-
sohle erlitten haben. Die Angeklagten sollen sodann in der Folgezeit mehrere Tage lang davon 
abgesehen haben, die beschriebenen Verbrühungen ihres Sohnes fachärztlich behandeln zu 
lassen. Hierdurch soll sich das Risiko eines massiven, lebensbedrohlichen Flüssigkeitsverlustes 
und großflächiger Entzündungen bis hin zu einer Sepsis in kritischer Weise erhöht haben, was 
die Angeklagten billigend in Kauf genommen haben sollen.“ 
 
 
Die weiteren Fortsetzungstermine ab dem 6. Februar 2018 sind sodann: 
 
Donnerstag, 22. Februar 2018, 9:00 Uhr, Saal 231 (Landgericht Bremen!) 
Freitag, 16. März 2018, 9:00 Uhr, 
Dienstag, 27. März 2018, 9:00 Uhr, 



 

 

Dienstag, 10. April 2018, 9:00 Uhr, 
 
jeweils um 09.00 Uhr in Saal 100 des Amtsgerichts Bremerhaven. 
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